
N E W S L E T T E R
Personalwirtschaft September 2022

____________________________________

Thema dieser Ausgabe

A1-Bescheinigung für Geschäftsreisen von Selbstständigen ins EU-Ausland nur noch elektronisch

____________________________________

Was ist eine A1-Bescheinigung?

Grundsätzlich unterliegen erwerbstätige Personen dem 
Sozialversicherungssystem des Staats, in dem sie 
erwerbstätig sind. Sind diese Personen nur vorüberge-
hend in einem anderen EU-Mitgliedsland, in Island, 
Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz oder im Verei-
nigten Königreich Großbritannien und Nordirland tätig, 
gilt jedoch ausnahmsweise weiterhin das Recht des 
Entsendestaats. 

Mit einer A1-Bescheinigung können die erwerbstätigen 
Personen bei ihrer Geschäftsreise ins Ausland nach-
weisen, ob für sie das Recht des Wohnstaates (Ent-
sendestaates) oder die Vorschriften eines ausländi-
schen Staates maßgebend ist.

Bei einer vorübergehenden Erwerbstätigkeit in einem 
anderen EU-Mitgliedsstaat ist es verpflichtend, eine 
sogenannte A1-Bescheinigung bei sich zu führen.

Was hat sich für Selbstständige geändert?

Für Selbstständige hatte es bislang eine digitale Lö-
sung zur Antragstellung der A1-Beschinigung, anders 
wie bei Angestellten, nicht gegeben und die Bescheini-
gung müsste schriftlich beantragt werden. Dies hat sich 

zwischenzeitlich geändert. Nach aktueller Mitteilung der 
Deutschen Rentenversicherung Bund sind nun Pa-
pieranträge für die A1-Bescheinigung nicht mehr zuläs-
sig und werden zurückgewiesen werden

Wie erfolgt die elektronische Antragstellung durch 
Selbstständige?

Für Selbständige kann die A1-Bescheinigung nur über 
das Internetportal sv.net beantragt werden. Hierbei ist 
der Antrag "A1-Antrag Entsendung Selbständige" zu 
nutzen.

Wo finden sich weitere Informationen zur A1-
Bescheinigung?

Weitere Informationen zur A1-Beschinigung finden sich 
auf der Homepage der Deutschen Rentenversicherung 
Bund unter folgendem Link.
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https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Meldungen/2019/190312_a1_bescheinigung.html#_a1u4vsxur
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